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Immer wieder erleben wir folgende Si-
tuation bei der Abwicklung von Arbeits- 
oder Schulunfällen: Das Kindergarten-
kind Heinerle S. stolpert, schlägt sich das 
Knie auf, es blutet und Heinerle weint. 
Die Erzieherin ruft den Krankenwagen, 
um Heinerle beim Durchgangsarzt un-
tersuchen zu lassen. Dieser untersucht 
und versorgt das Kind mit einem Ver-
band.

Kosten Arzt: 150,- Euro
Transportkosten: mehrere Hundert Euro 

Wir möchten an dieser Stelle darauf hin-
weisen, dass die UKBW Sicherheit und 
Gesundheitsschutz als oberste Maxime hat 
und auch die Kosten dafür übernimmt.

Allerdings sollten im Zeitalter knapper 
Kassen alle mit dazu beitragen, wirtschaft-
lich sinnvolle Maßnahmen einzuleiten.

Verstehen Sie uns richtig: Wir sparen 
nicht an Ihrer Sicherheit oder Gesundheit, 
aber wir möchten daran appellieren, dass 
es durchaus Sinn macht, die Wahl des 
Krankentransportes angemessen und in-
dividuell zu entscheiden. Sollte entweder 
eine unklare Verletzungslage vorliegen 
oder offensichtlich eine schwere, akute 
Verletzung, ist selbstverständlich der Not-
arzt oder der Rettungswagen zu alarmie-
ren. Bei Bagatellfällen wie im oben ge-
schilderten Fall, wenn nur eine Abschür-
fung, eine leichte Blutung, Prellung etc. 
vorliegt, darf durchaus ein Taxi (mit Be-
gleitperson) für die Fahrt zum Durch-
gangsarzt gewählt werden.

Was ist eine Bagatellverletzung?

Als Faustregel gilt hierzu: Wann würden 
Sie bei vernünftiger Einschätzung bei ei-
nem Unfall im häuslichen oder privaten 
Bereich einen Notarzt /Krankenwagen 

anfordern und wann würden Sie mit dem 
eigenen Wagen zum Arzt fahren?

Es wird von Ihnen nicht erwartet, dass 
Sie wie ein Mediziner die Verletzungsfol-
gen abklären können. Wenn jedoch aus 
Unfallhergang und bei vernünftiger Ein-
schätzung der Verletzung nur von leichten 
Blessuren ausgegangen werden kann, dür-
fen Sie jederzeit ein Taxi anfordern oder 
das Kind /den Verletzten mit dem Privat-
PKW zum Durchgangsarzt fahren lassen. 
Wir übernehmen in beiden Fällen die 
Kosten (bei einer Fahrt mit dem Privat-
PKW kommt eine Kilometerpauschale 
zum Tragen).

Für den Taxieinsatz haben wir mit den 
Taxiunternehmen in Baden-Württemberg 
eine Vereinbarung getroffen. Den meisten 
Schulen und Kindertageseinrichtungen 
ist unser Verfahren bereits bekannt – der 
Taxifahrauftrag der UKBW.

Hierzu erhalten die bei der UKBW 
versicherten Schulen, Kindertageseinrich-
tungen auf Anforderung einen Taxifahr-
auftrag sowie Erläuterungen für das Taxi-
unternehmen. Diese beiden Formulare 
werden bei Bedarf (Unfall) kopiert ausge-
füllt und der Begleitperson des Verletzten 

mitgegeben, die die Formulare dem her-
beigerufenen Taxifahrer übergibt. Dieser 
rechnet die Fahrt direkt mit der UKBW 
ab, so dass Ihnen keine Auslagen entste-
hen.

Sollten Sie sich im Unklaren über die 
Verletzungssituation sein, raten wir selbst-
verständlich zu einem qualifizierten Ret-
tungseinsatz.

Aber vielleicht können Sie ja in dem 
einen oder anderen Fall für die Fahrt zum 
Arzt das Taxi einsetzen – Sie tragen dann 
mit dazu bei, die Kosten im Gesundheits-
wesen bezahlbar zu halten. Um Missver-
ständnisse zu vermeiden: Ob Sie einen 
verletzten Schüler zu Fuß zum Arzt be-
gleiten oder mit dem PKW, dem Taxi, 
dem Rettungswagen, dem Notarztwagen 
oder ihn mit einem Rettungshubschrau-
ber der ärztlichen Behandlung zuführen, 
können und wollen wir Ihnen nicht vor-
schreiben. Übrigens: Strafbar macht man 
sich nur, wenn man keine Hilfe leistet. 

Warum ein Taxi 
auch ein „Krankenwagen“ sein kann
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Wirken sich die Unfallfolgen bzw. bei 
einer beruflichen Erkrankung die Erkran-
kungsfolgen so gravierend aus, dass der 
Versicherte seinen Beruf nicht mehr oder 
nur erschwert ausüben kann, übernimmt 
die Unfallkasse Baden-Württemberg die 
Maßnahmen zur beruflichen Wiederein-
gliederung. Dadurch soll der Versicherte 
in die Lage versetzt werden, seinen frühe-
ren Beruf oder, wenn dies nicht möglich 
ist, einen neuen Beruf auszuüben. 

Ziel ist es dabei, den Versicherten auf 
Dauer wieder ins Berufsleben einzuglie-
dern. 

Hierzu zählen u. a. folgende Leistungen:

 Maßnahmen, einen Arbeitsplatz zu er-
halten bzw. zu erlangen 

 Berufsvorbereitung 

 Arbeitserprobung und Berufsfindung
 
 Berufliche Anpassung und Weiterbil-

dung, Ausbildung und Umschulung 

 Eingliederungszuschüsse an Ausbil-
dungsbetriebe und Arbeitgeber 

 Arbeitsassistenz 

 Leistungen in Werkstätten für behin-
derte Menschen

Im Jahr 2006 wurde bei der UKBW 
insgesamt 38 solcher Teilhabemaßnah-
men zur beruflichen und zur schulischen 
Wiedereingliederung beendet, 33 konn-
ten erfolgreich abgeschlossen werden. 

Insgesamt ist dabei die Zahl der aktu-
ell laufenden originären Teilhabeleistun-
gen zur beruflichen Qualifizierung und 
Wiedereingliederung im Vergleich zu den 
Vorjahren etwas zurückgegangen, was 

unter anderem auch auf die erfolgreiche 
medizinische Rehabilitation und auf das 
bei der UKBW praktizierte Reha-Ma-
nagement mit intensiver Heilverfahrens-
steuerung zurückgeführt werden kann.

Bei den erfolgreich abgeschlossenen 
Umschulungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen konnte eine sehr beachtliche 
Eingliederungsquote von über 70 % er-
reicht werden. 

Die genannten Maßnahmen waren in 
etwa zu gleichen Teilen arbeitsmarktnahe 
betriebliche Umschulungen und Qualifi-
zierungen als auch überbetriebliche oder 
schulische Ausbildungen und Maßnah-
men in einem Berufsförderungswerk.

Festgestellt werden konnte, dass vor 
allem bei den Umschulungsmaßnahmen 
in einem Berufsförderungswerk sich der 
berufliche Wiedereinstieg trotz intensiver 
Bewerbungsbemühungen und Unterstüt-
zung durch die Einrichtungen und die 
Reha-Berater schwieriger gestaltet, als dies 
bei den betrieblichen Ausbildungen der 
Fall war. Diese führten allesamt nach Aus-
bildungsende nahtlos zu einer zum Teil 
sogar unbefristeten Beschäftigung beim 
Ausbildungsbetrieb oder beim bisherigen 
Arbeitgeber.

Dies zeigt, dass die Rückkehr ins Er-
werbsleben grundsätzlich über eine weni-
ger distanzierte Maßnahme zum Arbeits-
markt leichter fällt, als über eine Maßnah-
me in einem mehr oder weniger geschütz-
ten Rahmen eines Berufsförderungswer-
kes.

Die Bemühungen und die Unterstüt-
zung der Reha-Beraterinnen und Reha-
Berater der UKBW müssen deshalb wei-
terhin darauf abzielen, eine sehr enge 
Verbindung mit dem bisherigen Arbeits-
umfeld zu erhalten. Dies kann nur durch 
eine sehr frühzeitige Kontaktaufnahme 
mit allen am Reha-Verfahren Beteiligten 
realisiert und durch die Einleitung geeig-

neter Maßnahmen forciert werden. Hier-
bei sind neben dem Rehabilitanden im 
Mittelpunkt verständlicherweise der Ar-
beitgeber und der Betriebsarzt, die behan-
delnden Ärzte und Therapeuten aber auch 
das familiäre Umfeld mit in die Teilhabe-
Planungen mit einzubeziehen, um den 
erfolgreichen Abschluss einer solchen 
Maßnahme zu gewährleisten. 

Auf dem sog. „zweiten Arbeitsmarkt“ 
wurden durch die umfassende Unterstüt-
zung der UKBW im Jahr 2006 insgesamt 
28 zum Teil sehr stark leistungsgeminderte 
Versicherte im Arbeitsbereich einer Werk-
statt für behinderte Menschen beschäftigt. 
Sämtliche Aufwendungen hierfür werden 
auf Dauer durch die UKBW getragen, so 
die dadurch entstehenden Maßnahme- 
und Betreuungskosten, die behinderungs-
bedingt notwendigen Fahrtkosten, die 
Kosten für das Arbeitsförderungsgeld und 
die soziale Absicherung bis hin zu mög-
lichen Unterbringungskosten bei einer 
Eingliederung in ein der Werkstatt ange-
schlossenes Wohnheim.

Insgesamt trägt die UKBW durch die 
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages mit 
„allen geeigneten Mitteln“ dazu bei, vor-
übergehend oder dauerhaft leistungsge-
wandelte Menschen mit Unfall- oder 
Erkrankungsfolgen nach Arbeitsunfällen 
oder bei beruflicher Erkrankung auf Dau-
er wieder in das Erwerbsleben einzuglie-
dern.

Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben
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